








































































































































































































































































Dr . Franz Hodes 6000 Frankfurt a . M # , den 6 . Io . 1978
Winterbachstrasse 2

Frau fl
Dr # Maria P8 tzl - Malikova

Rabenkopfstrasse 52
8000 München 9o

Sehr verehrte Frau Dr # Pötzl - Malikova!

Ihr an die Senckenbergische Stiftung , 6 Frankfurt a # M . , Nibelungenallee 37
gerichtete Anfrage wurde mir über Herrn Dr . Lürmann , Vorsitzender der Admini¬
stration der Stiftung zugeleitet # Meine eingehenden Nachforschungen als Be¬
treuer des Dr # Senckenbergischen Archivs in der Senckenbergischen Bibliothek
hatte folgendes Ergebnis:
Das Denkstein mit Brustbild und Wappen des am 3o . Mai 1768 in Wien verstorbe¬
nen Beichshofrats Frh # Heinrich Christian von Senckenberg , bis zum Jahre 1799
in dem Palm * schen Fideicommiß - Haus in Wien aufgestellt , musste wegen Verkauf
dieses Hauses anderweitig untergebracht werden . Sein Bruder Renatus v . Senckan-
berg schlug dafür ein Platz an der Wand des Senckenbergischen Botanischen Gar¬
tens am Eschenheimer Turm vor # Dagegen wehrte sich jedoch die Dr . Senckenber¬
gische Stiftungsadministration # Der diesbezügliche unfangreiche Schriftwechsel,
insgesamt 21 Schriftstücke , befindet sich im Archiv der Dr # Senckenbergischen
AxzhixStiftung ( Sign . : Archiv M 557 ) . Schliesslich wurde Übereinkunft darüber

erzielt , das Grabdenkmal in einem der SchwbbBgen der alten Stadtmauer , in der

Nähe der Gruft Johann Christian Senckenbergs , eingesetzt # Bei der Verlegung
der Stiftsgebäude 19o7 wurde es dann in die Wand der Hapelle des neuen Bürger¬

hospitals , Nibelungenallee 37 . eingelassen . Bei der Neugestaltung der Kapyelle,
sie hatte durch Kriegseinwirkung gelitten , wurde die Grabplatte mit der Inschrif

jedoch ohne Brustbild und Puttenumrahmung , in die Südwand des Kran ^ usgebäudes
im Patientengarten eingelassen ; dort befindet sie sich noch heute # Das Brust¬

bild - Relief soll sich nach Auskunft der Krankenhausverwaltung noch in einem

Abstellraum befinden ; die Überprüfung soll demnächst erfolgen.

Ich hoffe Ihnen mit diesen Ausführungen ein bischen weitergeholfen zu haben

und füge die zurückerbetenen Unterlagen wieder bei . Für weitere Rückfragen

stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlAdKe *
Grüpsen

3 Anlagen
Stich des Denkmalplatte
Auszug aus de Bary , Geschichte d . Dr . Senckenbergischen Stiftung
Abhandlung von Robert Schrotzenberger

Abschriftlich Herrn Dr . Lürmann
z . gfl # Kenntnisnahme
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Der Denkstein des Beichshofratlis Heinrich Christian
Freiherrn v. Senekenberg im botanischen Garten dahier.

Von Robert Sehrotzen berger . *
Der DenksteinÄmit Brustbild und Wappen des am 30. Mai

1768 in Wien verstorbenen Reichshofraths Freiherrn Heinrich
Christian von Senekenberg, des ältesten Bruders des
Schöpfers der Stiftung dahier , befand sich bis zum Jahre 1799
in dem Palm ’schen Fideicommiß-Haus zu Wien,*) wo dasselbe

*) Nach Kriegt , die Brüder Senekenberg scheint er dorthin gebrachtzu sein , als Kaiser Joseph EL. die confessionelle Trennung der Friedhöfeaufhob und das Friedhofswesen centralisirte . Die Red.
U
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verkauft wurde und der Stein an einem anderen Orte unter¬
gebracht werden muhte . Sein Sohn, Renatus Leopold ChristianCarl Freiherr von Senckenberg (gest . 18 . October 1800 zuOießen) , wählte hierzu als den geeignetsten Ort Frankfurt undzunächst denjenigen Platz des botanischen Gartens , wo sichdas Grabmal des Stifters befindet. * )

Der Sohn ließ den Stein hierher schaffen und ohne die
Stiituugsadministration zu befragen , solchen in dem Stiftshause
unterbringen . Gleichzeitig wandte er sich wegen Aufrichtungdesselben am 10 . September 1700 in einer Eingabe an denRath , welche er mit folgendem Ersuchen um Auslegung desRathsdccrets vom 4 . <Juni 1707 über die Begräbnißstätte des
Stifters Senckenberg schloß:

»Ob nemlich unter der Einschränkung des Begräbnisses
»auf die einzige Person des Stifters , auch dieses begriffen
»sey , daß neben dem Grabstein desselben nicht auch der
»Gedächtnißstein des Bruders des Stifters , dem nach S . 54
»des Stiftungsdrucks * * ) sogar die Festhaltung des ganzen
»Stittungswerks zuerst aufgetragen war , ein Stein , auf dem
»nicht einmal ein hie situs est, oder etwas dergleichen , wie
»der eingeheftete Stich desselben bezeugt , zu lesen ist ; nebst
»der Aachricht , durch welchen Zufall er hierher gekommen,
»stehen dürfe ?«

Voll der zuversichtlichsten Hoffnung , dass die gesuchteverehr ) . Entscheidung gewiß dahin ausfallen werde:
»daß, da ein Begräbniß von Sezung eines Denksteins eine

»ganz unterschiedene Sache sey , die obrigkeitliche Verordnung
» wegen des Begräbnisses nicht auf eineu Denkstein gezogen
»werden könne , mithin man von Seiten Eines HochEdlen
»Raths nichts gegen die von mir bezweckte Sezung jenes
» Denksteins einzuwenden habe .«

Die Administration gab auf diese lmploration des Herrn
v . Senckenberg im November eine Erklärung an den Rath
dahin ab , daß das durch Raths -Conclusum vom 4 . Juni 1767

*) Dieses ist in Krug , histor .- topogv. Beschreibung von Frankfurt
genau geschildert . Die tted.**) Soll heißen des gedruckten Stiftungsbriefs.
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entstandene Denkmal von Dr . Senckenberg nur für dessen
Person bestimmt sei , sie mithin nicht zugebon könne , daß an
diesor Stätte ein Grab oder auch nur ein Epitaphium ange¬
bracht werde.

Hierauf erging folgendes Raths -Conclusum vom 9 . Januar
1800, dessen Insinuation jedoch erst am 12 . Juli erfolgte:

Auf gutächtl . Schöffendecret d . 6 . curr . auf lmploration »■.
des Freiherrn v . Senckenberg sammt Erklärung der Stifts¬
administratoren , die Aufrichtung eines Gedäehtnißsteins in
der Senckenbergischen Stiftung:

Planet das Gutachten , und findet man es keineswegs
dem Senat . Concl . d . 4 . Juni 1767 zuwider , vielmehr
passend , wenn das quaest . Monument an einem schick¬
lichen Ort in dem Garton oder Stiftsgebäudo , jedoch
nicht an der Begrabnißstelle des Stifters aufgerichtet
werden könnte.

Conclusum in Senatu d . 9 . Januar 1800.
Hiergegen wandte sich die Stiftungsadministration mittelst

Eingabe vom 23 . Juli wiederholt an den Rath , indem dieselbe
ausführte , daß Freiherr v . Senckenberg die Aufrichtung be¬
sagten Steins deßhalb verlange , weil er die Dr . Senckenberg ’sche
Stiftung für eine Familien - Stiftung halte ; gebe man ihm
solches zu , so könne es ihm ein leichtes sein , aus diesem
Grunde noch mehrere Schlüsse zu ziehen und so seiner ganzen
Familie Denksteine aufrichten zu lassen . Wer bürge dafür,
da der Implorant ohnehin gewohnt sei , bei seinen Anmaßungen
immer weiter um sich zu greifen , sobald man ihm nur das
geringste zugestehe.

Weiter führte die Administration an , daß die Errichtung
von Grabmonumenten in dem botanischen Garten die Wirk¬
samkeit desselben bei seinem beschränkten Raume beeinträchtige
und schloß ihre Eingabe:

»Dies wollten wir die Ehre haben Hochdenenselben ganz
»gehorsamst vorzustellen , und Sie als Beschützer unserer
»Stiftung auf diese Umstände und deren gefährliche Folgen
»für unsere wohlthätige Anstalt aufmerksam machen , damit
»uns unsere Nachkommen , wenn einst Schaden dadurch
»entstünde , nicht den Vorwurf machen können , alle Mittel
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»unversucht gelassen zu haben , um das Wohl der uns an-
»vertrauten Stiftung aufs Thätigste zu befördern .«

»Wir wagen es daher nochmals zu bitten , die Aufrichtung
»des quaestionirten Grabsteins dem Herrn Imploranten abzu-
»sch lagen .«

Auf diese Eingabe erließ der Rath unterm 29. Juli 1880weiter folgenden Beschluss:
Ad Concl . 9 . Januar a . c. Vorstellung der Dr . Sencken-

berg ’schen Stiftsadministratoren contra Hrn . Baron v . Sencken-
berg wegen Aufrichtung eines Gedenksteins:

Da es bei Abfassung des Concl. d . 9 . Januar a . c. die
Absicht gewesen, dem Dr . Senckenbergischen Stift keine
prajudicirliche Consequenzen durch Aufstellung des
quaest . Gedächtnißsteins zuzuziehen , dem Hrn . Implo¬ranten auf die Alternative entweder im Garten oder
Stiftungsgebäude denselben aufzustellen gegeben worden;
so lasse man es bei gedachtem Concluso unter noch¬
maliger Zusicherung , dem Stift hierunter keine präju-dieirliche Consequenz zuzuziehen , lediglich bewenden.

Concl . in Sen. d . 29. Juli 1800.
Die Administration erklärte sich mit dieser Rathsverfügungdurch Beschluss vom 14. August 1800 einverstanden und

wurde daraufhin der Denkstein auf Kosten des Herrn v . Sencken-
berg in einem der Schwibbogen der ehemaligen Stadtmauer
angebracht.

Bei dem im Jahre 1829 erfolgten Anbau an . das ältero
damals bestehende Senckenberg ’sche Museumsgebäude wurden
die Schwibbogen (bis auf einen , welcher gegenwärtig noch
existirt ) und mit diesen der Denkstein entfernt , im Jahre
1830 aber , nach Vollendung des Anhaus an diesem aufgestellt.Durch den Einfluss der Witterung ist die Inschrift zum
Theil nicht mehr zu lesen ; doch habe ich bereite im Jahre
1854 eine Copia derselben genommen , welche hier folgt :*)

* ) Kriegk giebt am angegebenen Orte eine Uebersetzung der Inschrift,welche hier folgen möge : den außergewöhnlichenVerdiensten und dem
ewigen Andenken des berühmten Mannes Dr. Heinrich Christian Reiebs-freiherm von Senekenberg , 23 Jahre hindurch Reichshofrathsder erlauchtenKaiser Franz I , und Joseph II . , eines durch Sittenreinheit , d.uroh Eifer

D . O. M . S.
AMPUSSIMIS . MER1TI8 . ET . PERENNI . MEMORIAE.

ILLUSTRIS8IMI. VIEL
D . HENRICI . CHRISTIAN. S . R . I . LIB . BARONIS.

A . SENCKENBERG.
CAESARIB . AUGG . FRANCISCO . I . ET . IOSEPHO . IL

PER . XXHI . ANNOS . A . CONS1LUS . IMPERII . AULICIS.
VITAE . INTEGRITATE . IUSTITIAE . ZELO . FIDELITATE. --

EGRA . AÜGG . CONSIIJI . PRÜDENTIA . OMNISQÜE.
IURIS . PERITIA . EXCELLENTISSIMI.

OPERIBUS . EDITIS . CLARISSIMI . AC . PERPETUI . IURIS.
GERMANICI . PROPAGATORIS.

NATI . FRA NCOFÜRTI . AD . MOEN . XIV . KAL . NOVEMßk
MDCCIV . MORTUI . VIENNAE . III . KAL . IUNII.

MDCCLXVIII.
MOESTISSIM A . UXOR.

SOPHIA . EUS . NATA . BARONISSA . DE . PALM.
FIUIQ . RENATUS . ET . CAROLUS.

HOC . AMORIS . ET . PIETATIS . MONÜMENTUM.
L . L . M . P.

Vereinssitzungeii.
Zu 429) ist nachträglich zu bemerken , daß die S. 111 er~

wähnte Todtenfeier , welche 919 in Ilmburg abgehalten worden
sein soll , auf einem Irrthum beruht . Der Vortragende fand
die Nachricht in einer sonst sehr quellenmäßig bearbeiteten
älteren Schrift als auf dem Berichte des Thietmar beruhend
angegeben . Die Ausgabe des Thietmar in den Monumenten
Imst aber statt des Untburg der älteren Ausgaben nach den
Handschriften Wilineburg (Weilburg). Doch ist auch dieses
nicht der Ort der Beisetzung König Conrads I . , sondern nach

für das Recht , durch Treue gegen seine Kaiser, durch ISnsiöht und daroi
umfassende Rechtserfahrung höchst ausgezeichneten Mannes, welcher durah
seine Schriften auf glänzende Weise und für alle Zeiten das deutsche Recht
erleuchtet hat, geboren zu Frankfurt a. M. am 19. Ootober 1704, geetoibm
zu Wien am 30 . Mai 1768 , haben die tiefhetrübte Qattin Sophie Bin
( •hotsse Batesesse von Palm und die Sühne Ba—tua «ad Karl dwaaa
Itadonal dar Liebe und Treue g—otzt 0 » Bai.
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